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Gastbeitrag zur Stadtentwicklung

LandschaftsbaustattStädtebau
Immer wieder wird er in der
politischen Diskussion her-
vorgehoben, der Graben
zwischen Stadt und Land.
Erstaunlicherweise scheint er
bis heute kaum an Bedeutung
verloren zu haben und wirkt
sich auch auf die Diskussion
um das Bauen aus: Die Vorstel-
lung ist weit verbreitet, dass
dieses entweder städtisch oder
dörflich sei, dass sich Bauten
also deutlich darin unterschei-
den, ob sie demDorf (oder gar
einer Nichtbauzone) zugehören
oder der Stadt.

Es ist eine Tatsache, dass
heute die Mehrheit der Be-
völkerung in Städten lebt
und diese Entwicklung weiter
anhalten wird. Rein quantitativ
dominiert deshalb auch beim
Bauen das Städtische. Es
hindert uns als Gesellschaft
aber an einer wirklich nachhal-
tigen Auseinandersetzungmit
den aktuell brennenden The-
men, wenn hier nicht eine
Ausgewogenheit gefunden
werden kann. Denn in dieser
Sichtweise schliesst die Stadt
das Land aus, sie bleibt weiter-
hin in zu vielen Denkmustern
unserer Gesellschaft vom
Bollwerk der Stadtbefestigung
umschlossen, wenn auch
physisch die meisten Stadt-
mauern entfernt worden sind.

Notwendig ist aber eine
Erweiterung der Perspekti-
ve: Stadt und Land sind Teil
desselben Systems. Darin
stehen Städte in permanenter
Interaktionmit der umgeben-
den Landschaft. Gerade
Luzern als Region ist ein
Paradebeispiel der immensen
Bedeutung der Interaktion von
Stadt und Land.Was wäre die
Stadt ohne den Vierwaldstät-
tersee, ohne Rigi, Pilatus und
alle weiterenHausberge
entlang dem See. Luzern, aber
auch diemeisten anderen
Siedlungen amVierwaldstät-
tersee, bieten sozusagen die
Zuschauertribünen für Bewoh-
ner wie Besucherinnen.

IndiesemSinnehätte ein stär-
ker landschaftsorientiertes
DenkenderHilflosigkeit im
Umgangmit den Freiräumen in
denVerdichtungsgebieten
Abhilfe schaffen können, so
zumBeispiel beimMattenhof
oder beim Schweighof in Lu-
zern Süd, allenfalls sogarmit
demEinbezug privater Aussen-
räume anHochhäusernwie
demneuenTurm imZentrum
vonHorw.

Andererseits wäre es durch-
aus wünschenswert,wenn
eher städtisches Denken bei
der Platzierung und der Gestal-
tung der neuen, riesigen Lauf-
ställe einesmodernen Bauern-

betriebesmit einbezogen
würde.

Städtebau ist einFachbegriff
derPlanerundArchitektenund
meint eigentlich diewohlbedach-
te Planung beimBau vonBesied-
lungen.Das heisst, esmüsste
wohl ab zweiHäusern davon die
Rede sein – allenfalls schon bei
einzelnenBauwerken. Vielleicht
ist dies jedoch der falscheBegriff,
denn so dominiert weiterhin die
Stadt.Was hier geplantwird, ist
jedoch dieQualität unseres
Lebensraumes. Ich schlage
deshalb vor, diese Tätigkeit
Landschaftbau zu nennen, denn
die Stadt bleibt ohne die Land-
schaft ziemlich einsam.

Hinweis
Dieter Geissbühler ist Dozent am
Kompetenzzentrum Typologie
und Planung in Architektur der
Hochschule Luzern. Einmal im
Monat äussern sich Professoren
desDepartements zu städtebau-
lichen Themen des Kantons Lu-
zern. Ihre Ansichtenmüssen nicht
jener der Redaktion entsprechen.

Dieter Geissbühler
kanton@luzernerzeitung.ch
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Staatsanwälte passenPraxis an
Härtefallklausel Ob ein straffällig gewordener Ausländer von derHärtefallklausel profitieren kann, hat bis vor

kurzem auch die Luzerner Staatsanwaltschaft entschieden. Nun sind dieGerichte alleine zuständig.

Matthias Stadler
matthias.stadler@luzernerzeitung.ch

Die Neuigkeit war gut in einer
Antwort derLuzernerRegierung
auf eineAnfragedesKantonsrats
Pius Müller versteckt. «Die Ge-
schäftsleitung der Staatsanwalt-
schaft hat im Juni 2018beschlos-
sen, aufdieAnwendungderHär-
tefallklausel (...) zu verzichten.»
Diese Meldung ist deswegen in-
teressant, weil die Umsetzung
der Ausschaffungsinitiative jah-
relang fürDiskussionen sorgte.

Rückblick: Im November
2010nimmt das Schweizer Volk
die SVP-Initiative «Für die Aus-
schaffung krimineller Auslän-
der»mit 52,9 Prozent an. Fortan
sollen in der Schweiz lebende
Ausländer, die rechtskräftig für
gewisse Delikte verurteilt wur-
den, ausgeschafft werden kön-
nen. Die SVP ist mit der an-
schliessenden Gesetzgebung
allerdings nicht zufrieden. Ins-
besondere die vom Parlament
kreierte Härtefallklausel ist der
Partei einDorn imAuge.Mit die-
ser kann ein Gericht auf eine
Ausschaffung eines straffälligen
Ausländers verzichten,wenndas

private Interesse am Verbleib
desTäters in der Schweiz das öf-
fentliche Interesse an einer Lan-
desverweisung überwiegt. Die
SVP lanciert deswegen die
Durchsetzungsinitiative,welche
im Februar 2016 mit 58,9 Pro-
zent abgelehnt wird.

Änderungnicht
bekanntgemacht

Die Härtefallklausel bleibt ent-
sprechend im Gesetz. Sie tritt
mit denBestimmungen zurLan-
desverweisung imOktober 2016
in Kraft. Die Schweizerische
Staatsanwälte-Konferenz SSK
empfiehlt den kantonalen
Staatsanwälten anschliessend,
dass nicht nur die Gerichte die
Härtefallklausel anwendenkön-
nen sollen, sondern auch die
Staatsanwälte. Das handhabt
fortan auchdieLuzerner Staats-
anwaltschaft so.

Doch im Sommer 2018 voll-
ziehtdieBehördeeineKehrtwen-
de, wie der Regierungsratsant-
wort nun zu entnehmen ist (Aus-
gabe vom 12. März). Weshalb?
Der Luzerner Oberstaatsanwalt
Daniel Burri erklärt imGespräch
mit unserer Zeitung, dass im

Zeitraum vomOktober 2016 bis
Sommer 2018 die Luzerner
Staatsanwaltschaft dieHärtefall-
klausel «lediglich» in sechs Fäl-
len angewandt hat. «Wir gingen
ursprünglichvonvielmehrFällen
aus.»Manhabedeshalbvorsorg-
lich die Gerichte entlasten wol-
len, damit diese nicht in Arbeit
versinken. «Inzwischen haben
wir die Erfahrung gemacht, dass
es bei weitem nicht so viele Här-
tefällegibtwieerwartet.»Deswe-

gen habe die Staatsanwaltschaft
reagiert und entschieden, dass
sie die Härtefallklausel nicht
mehr anwendet und sämtliche
Fälle direkt an die Gerichte wei-
ter gibt. Denn nur Gerichte kön-
neneineLandesverweisungaus-
sprechen. «Entsprechend sollen
auch die Richter darüber ent-
scheiden, ob ein Härtefall vor-
liegt.» Der Entscheid habe auch
damit zu tun, dass es der Staats-
anwaltschaftwichtig sei, Leerläu-
fe zu verhindern und die Verfah-
ren effizient zu führen.

Doch warumwurde der Ent-
scheid imSommer2018nicht öf-
fentlich gemacht? «Es ist ledig-
lich eine Praxisänderung», er-
klärt Oberstaatsanwalt Daniel
Burri. «Diese muss nicht immer
bekannt gegebenwerden.»

AndereKantoneverhalten
sichgleichwieLuzern

DieLuzerner Staatsanwaltschaft
hält sich mit der neuen Praxis
nichtmehrandieEmpfehlungen
derSSK.DasbereitetDanielBur-
ri aber keine Sorgen: «Es sind
keine Weisungen, die die SSK
vorgibt, sondern lediglich Emp-
fehlungen.Mankanndieseüber-

nehmenodernicht.»DerKanton
LuzernhalteansonstenalleEmp-
fehlungen der Konferenz ein.
Burri weist zudem darauf hin,
dass sich auch andere vergleich-
bareKantonewieLuzern verhal-
ten. Indenanderen Innerschwei-
zer Kantonen sei die Härtefall-
klausel noch nie von den
Staatsanwälten angewandt wor-
den. Auch in den Kantonen Aar-
gau, St. Gallen, Solothurn und
Thurgaubeispielsweisegelangen
sämtliche Fälle an einGericht.

InBundesbern ist dasThema
ebenfalls präsent. Sowohl der
Ständeratwie auchderNational-
rat haben einen Vorstoss von
FDP-Ständerat Philipp Müller
angenommen,der einen«konse-
quentenVollzug»derLandesver-
weisungen verlangt. Künftig sol-
len nur noch die Gerichte die
Härtefallklausel anwenden kön-
nen. Zudemsoll geprüftwerden,
ob die Staatsanwälte bei krimi-
nellen Ausländern ohne Aufent-
haltsstatus, besser bekannt als
Kriminaltouristen, die Landes-
verweisung selber anwenden
dürfen.Bisdatogehtdasnurmit-
tels Gerichtsbeschluss. Der Ball
liegt nun beimBundesrat.

EVP unterstützt
nationale Vorlagen
Parolen DieEvangelischeVolks-
partei desKantonsLuzern (EVP)
hat für die Staf-Vorlage und die
neue Waffenrichtlinie auf natio-
nalerEbenedie Ja-Parolegefasst.
Nein sagt sie zur kantonalenAuf-
gaben- und Finanzreform 18. In
der Stadt Luzern wehrt sich die
EVP gegen die geplante Velosta-
tion, unterstützt aber den Son-
derkredit zurUmsetzungdesBe-
hindertengleichstellungsgeset-
zes an Bushaltestellen. (pd/fi)

Grüne lehnen
AFR und STAF ab
Abstimmungen Die Luzerner
Grünen haben die Parolen für
den 19.Mai gefasst: Auf nationa-
ler Ebene sagen sie Nein zum
Bundesgesetz über die Steuerre-
formunddieAHV-Finanzierung
(STAF). Zum Waffengesetz hat
die Partei die Ja-Parole gefasst.
Auf kantonalerEbene lehnendie
Grünen die Aufgaben- und Fi-
nanzreform 18 ab. (pd/fi)

«Esgibtbei
weitemnicht
soviele
Härtefälle
wieerwartet.»

DanielBurri
LuzernerOberstaatsanwalt

Die Stadtentwicklung sollte auch die Umgebungmit einbeziehen. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2019)

AuchWeggis hat
Jasser auserkoren
Donnschtig-Jass In der SRF-Li-
vesendung «Donnschtig-Jass»
tritt am 18.Juli in Romanshorn
oder Arbon Hildisrieden gegen
Weggis an.Hildisriedenhat seine
Jasser kürzlich an einem Aus-
scheidungsturnier auserkoren
(Ausgabe vom 18. April). Nun ist
auch klar, wer fürWeggis zu den
Karten greift: Am entsprechen-
denQualifikationsturnier mit 23
Erwachsenen und fünf Jugendli-
chen hat sich Markus Hammer
dieRolledesTelefonjassers gesi-
chert. Vor Ort werden Manuela
Dahinden, Christian Maurer
undNoriAmreinmitspielen,wie
die«Wochen-Zeitung»berichtet.
Sepp Imgrüthwürde als Ersatz-
mann einspringen. Wer am
18.Juli dasGlück auf seiner Seite
hat,wirdam25.JuliAustragungs-
ort desDonnschtig-Jasses. (fi)

Gewerbeverband
sagt zweimal Ja

Abstimmungen Die Luzerner
Gewerbekammer, das wirt-
schaftspolitische Organ des
KMU- und Gewerbeverbands,
hat die Parolen für die kommen-
de Abstimmungen vom 19. Mai
gefasst. Sie empfiehlt, sowohl zur
SteuerreformundAHV-Finanzie-
rungsvorlage (STAF)wieauchzur
Änderung er EU-Waffenricht-
linie, ein Ja in die Urne zu le-
gen. (pd/mod)

Wechsel bei
Sozialhilfeverband
Luzern Michael Wicki über-
nimmtper 1.August 2019dieGe-
schäftsführung des Zweckver-
bandes für institutionelle Sozial-
hilfe und Gesundheitsförderung
(ZiSG). Er ersetzt damit Monika
Dietiker, welche dieses Amt seit
2015mit «grossemEngagement
ausführte»,wiederVerbandmit-
teilt. Wicki arbeitet seit 2013
beim ZiSG als Fachmitarbeiter
und Stellvertretung der Ge-
schäftsführung. (pd/mod)


